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Bericht des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen 

Jahresbericht 2020 – Land – nach § 97 Landeshaushaltsordnung (LHO) 

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen nimmt die externe Finanz-
kontrolle wahr. Er prüft und überwacht nach Artikel 133a Absatz 1 der Landes-
verfassung der Freien Hansestadt Bremen die Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Landes Bremen einschließlich seiner Sondervermögen und Be-
triebe. Gleichermaßen prüft und überwacht er auch die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Stadtgemeinde Bremen (§ 88 Absatz 1 in Verbindung mit § 
118 Absatz 1 LHO). Das Ergebnis seiner Prüfungen fasst er jährlich in getrenn-
ten Berichten für die Bürgerschaft (Landtag) und die Stadtbürgerschaft zusam-
men. 

Der Rechnungshof hat seine Jahresberichte 2020 – Land und Stadt – am 12. 
März 2020 der Bürgerschaft und dem Senat zugeleitet. Wegen des digitalen 
Sitzungsmanagements bei der Bremischen Bürgerschaft und auf Wunsch der 
Rechnungsprüfungsausschüsse übermittelt der Rechnungshof seine Jahresbe-
richte in elektronischer Form. 

Nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz sind die Berichte im Transpa-
renzportal, dem zentralen elektronischen Informationsregister, und auf der In-
ternetseite des Rechnungshofs (https://www.rechnungshof.bremen.de) veröf-
fentlicht. 

  Sokol  

  (Präsidentin des Rechnungshofs) 

https://www.rechnungshof.bremen.de/
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